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a) Danach wurde die Briefwahlurne geöffnet. Die Wahlumschläge wurden entnommen und gezählt.

Die Zählung ergab .................................. Wahlumschläge.

Zahl der Briefwähler 
für die Landtags- und Kreistagswahl 
gemäß der Mitteilung des Briefwahl-
vorstandes nach Anlage 21 KWahlO .................................. Personen.

Die Zahl der Wahlumschläge 
stimmte mit der Anzahl dieser Mitteilung

� 4) überein.

� 4) nicht überein. Die Differenz von .................................. blieb auch 
bei wiederholter Zählung bestehen

b) Die Zahl der Briefwähler für die Landratswahl – Kreistagswahl – Bürgermeisterwahl – Gemeinderats-
wahl 1) gemäß der Mitteilung des Briefwahlvorstandes nach Anlage 21 KWahlO beträgt

.................................. Personen = Briefwähler =   B2�

c) Die Wahlumschläge wurden geöffnet, die Stimmzettel entnommen und in gefaltetem Zustand nach
Landratswahl, Kreistagswahl, Bürgermeisterwahl und Gemeinderatswahl sortiert. Leer abgegebene
Wahlumschläge, Wahlumschläge mit weniger Stimmzetteln als Wahlen oder mit mehreren Stimm-
zetteln für eine Wahl sowie Wahlumschläge, die Anlass zu Bedenken gaben, wurden ggf. mit Inhalt
ausgesondert, mit einem Vermerk über den Grund versehen und einem/einer Beisitzer/in zur Verwah-
rung übergeben; diese/r fügte sie später dem Stapel nach 3.41 c) hinzu.5)
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Daraufhin wurde der Zählvorgang (vgl. Abschnitt 3.4) wiederholt. Das in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift
enthaltene Wahlergebnis für den Stimmbezirk wurde
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Dem/Der Beauftragten des Bürgermeisters wurden am _____________, _________ Uhr übergeben

*) Anlage 18a zuletzt geändert durch VO v. 8. 5. 2004 (GV. NRW. S. 231); in Kraft getreten am 20. Mai 2004.

Bei verbundenen Wahlen werden die bei der Briefwahl leer abgegebenen Wahlumschläge als ungültige Stimmen für jede Wahl gezählt.
Fehlen einzelne Stimmzettel, sind diese als ungültige Stimme für die jeweils betroffene Wahl zu werten; bei verbundenen Gemeinde- und
Kreiswahlen gilt dies für fehlende Stimmzettel der Gemeindewahl nur, soweit die Zahl der für diese Wahlen abgegebenen Stimmzettel die für
diese Wahlen festgestellte Zahl der Briefwähler unterschreitet. Befinden sich mehrere Stimmzettel für eine Wahl in dem Umschlag, so gelten
diese als ein Stimmzettel: Lauten die Stimmzettel gleich oder ist nur ein Stimmzettel gekennzeichnet, zählen sie als eine gültige Stimme; 
andernfalls sind sie als ungültige Stimme zu werten.




